
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 

„Ferien auf dem Bauernhof“, Gemarkung Gutmadingen 

 

Das Landratsamt Tuttlingen hat die am 14.03.2024 vom Gemeindeverwaltungsverband 

Immendingen-Geisingen in öffentlicher Sitzung beschlossene 2. Änderung des 

Flächennutzungsplanes für den Bereich „Ferien auf dem Bauernhof“, Gemarkung 

Gutmadingen mit Entscheidung vom 09.05.2025, Aktenzeichen 50/lk, aufgrund von § 6 Abs. 4 

Satz 4 BauGB genehmigt. 

 

Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung 

sind aus dem folgenden Übersichtsplan ersichtlich. 

 

 

 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Ferien auf dem 

Bauernhof“, Gemarkung Gutmadingen wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 

 

Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes kann einschließlich der Begründung mit 

Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung am Sitz des 

Gemeindeverwaltungsverbandes im Rathaus Geisingen – Außenstelle Bauamt – Hauptstraße 


